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ERLÖSERSCHULE

Hauptschule


Elterninformation

„Vertragsbedingungen zum Förderunterricht“

Für angemeldete Schüler garantiert die Erlöserschule folgende Punkte zum Förderunterricht durch Lehramtsstudenten:

· Der Förderunterricht findet in Kleingruppen (mind. 3/max. 5 Schüler einer Jahrgangsstufe) statt.

· Für 22 Wochen erhalten die Schüler wöchentlich gezielten Förderunterricht am Nachmittag über 90 Minuten in einem Fach.

· Die Zeit wird mit den Schülern vereinbart, ebenso der Hauptschwerpunkt des Unterrichts (Hausaufgaben, aktueller Stoff, Übungen). Der Förderstudent nimmt Rücksicht auf die individuellen Stärken und Schwächen der einzelnen Förderschüler.

· Die Fördergruppen werden von Studenten der Universität Bamberg unterrichtet, die das jeweilige Fach für ein Lehramt studieren. Die Studenten halten mit der Projektleitung Frau C. Scholz ständigen Kontakt. Austausch zwischen Eltern, Klassenlehrer und Studenten ist ausdrücklich erwünscht.

· Die Förderstudenten planen und organisieren ihren Unterricht selbstständig, dabei nehmen sie Rücksicht auf den jeweiligen Leistungsstand ihrer Schüler und orientieren sich sowohl am Unterrichtsstoff als auch am Grundwissen des Faches.

· Der Förderunterricht beginnt nach den Herbstferien und endet normalerweise Ende Juni/Mitte Juli. Eine Verlängerung ist in beiderseitigem Einverständnis (Eltern und Schüler/ Förderstudent) möglich.

Mit der Anmeldung zum Förderunterricht verpflichten sich die Eltern und Schüler dazu, folgende Bedingungen einzuhalten.

1. Die Schüler erscheinen pünktlich und regelmäßig zum Förderunterricht.

2. Die Schüler haben die vom Förderlehrer festgelegten Materialien dabei. Übungen für zu Hause sind freiwillig. Die Eltern kontrollieren regelmäßig die Materialien.

3. Die Schüler halten sich an die gemeinsam mit dem Förderstudent erarbeiteten Verhaltens- und Arbeitsregeln. Bei Nichtbeachtung informiert der Förderstudent sowohl die Eltern als auch den Klassenlehrer telefonisch oder schriftlich.

4. Bei groben Verhaltensauffälligkeiten und Unterrichtsstörungen über längere Zeit muss der Schüler den Förderunterricht vorzeitig verlassen. Die Eltern werden darüber informiert.

5. Elternhaus und Förderstudent tauschen Kontaktdaten aus (Telefon, Mail), um einen schnellen Informationsaustausch zwischen Eltern und Förderstudenten zu ermöglichen.

6. Der Förderunterricht findet immer statt, auch wenn am Schulvormittag Stunden entfallen oder Ausflüge stattfinden. Entfällt der Förderunterricht, informiert der Förderstudent die Eltern und Schüler rechtzeitig. Entfallene Stunden werden nachgeholt!

7. Kann der Schüler den Förderunterricht wegen Krankheit nicht besuchen, entschuldigen ihn die Eltern rechtzeitig telefonisch beim Förderstudenten (zusätzlich zum Anruf in der Schule!). Bis zu zwei wegen Krankheit versäumte Förderunterrichtsstunden können am Ende oder in einem Parallelkurs nachgeholt werden. Versäumte Stunden wegen anderer nachmittäglicher Termine können nicht nachgeholt werden.

8. Der Schüler sollte bei Fehlen wegen Krankheit eine schriftliche Entschuldigung der Eltern vorlegen.

9. Versäumt der Schüler unentschuldigt den Förderunterricht, hat er keinen Anspruch auf Erstattung der Gebühr oder auf Nachholung der Stunden.

10. Der Schüler informiert den Förderstudenten rechtzeitig darüber, wenn er wegen Schullandheimaufenthalt, Praktikum o. Ä. nicht am Förderunterricht teilnehmen kann.







